
154 Strafprozeßordnung

ausgeschlossen, daß einer oder beide für straffrei er
klärt werden.

§ 357 

Privatklage

(1) Im Privatklageverfahren hat der Verurteilte auch 
die dem Privatkläger erwachsenen notwendigen Aus
lagen zu erstatten.

(2) Wird der Beschuldigte freigesprochen oder wird 
das Verfahren eingestellt, so fallen dem Privatkläger 
die Kosten des Verfahrens sowie die dem Beschuldigten 
erwachsenen notwendigen Auslagen zur Last.

(3) Im übrigen kann das Gericht die Kosten und die 
notwendigen Auslagen angemessen verteilen.

A n m e r k u n g :
vgl. hierzu 2. DB zur StPO vom 28. August 1956 (GBl. I 
S. 689) (abgedruckt S. 161).

§ 358

Kosten bei erfolglosen Rechtsmitteln

Die Kosten eines zurückgenommenen oder erfolglos 
eingelegten Rechtsmittels treffen den, der es eingelegt 
hat. War das Rechtsmittel von dem Staatsanwalt ein
gelegt, so können die dem Beschuldigten entstandenen 
notwendigen Auslagen dem Staatshaushalt auferlegt 
werden. Hatte das Rechtsmittel teilweisen Erfolg, so 
kann das Gericht die Gebühr ermäßigen und die ent
standenen Auslagen angemessen verteilen.


